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§ 63 V-StrG

V-StrG - Stral3engesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.09.2025

1. (1)Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes, LGBI.Nr. 8/1969, bestehende Stral3en, die von der
Landesregierung gemal? 8 5 des Gesetzes, LGBI.Nr. 8/1969, zu Landesstral3en erklart wurden, gingen dadurch in
das Eigentum des Landes Uber, soweit sie nicht schon in dessen Eigentum standen.

2. (2)Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes, LGBI.Nr. 8/1969, bestehende Landstral3en I. und Il. Ordnung, die
von der Landesregierung innert sechs Monaten nicht gemal 8 5 des Gesetzes, LGBI.Nr. 8/1969, zu LandesstralRen
erklart wurden, sind GemeindestraBen. Der § 20 Abs. 9 findet auf solche GemeindestralRen sinngemafd
Anwendung.

3. (3)Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes, LGBI.Nr. 8/1969, bestehende Strafl3en, die von der
Gemeindevertretung gemaR § 9 des Gesetzes, LGBI.Nr. 8/1969, zu Gemeindestral3en erklart wurden, gingen
dadurch in das Eigentum der Gemeinde Uber, soweit sie nicht schon in deren Eigentum standen.

4. (4)Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes, LGBI.Nr. 8/1969, bestehende Zufahrtsstrallen zu Eisenbahnen im
Sinne des Gesetzes LGBI.Nr. 19/1873, in der Fassung LGBI.Nr. 9/1883, sind GenossenschaftsstralRen. Die fur
solche Zufahrtsstral3en zu Eisenbahnen bestehenden Bestimmungen Uber die Organisation bleiben als Satzung
im Sinne des 8§ 25 Abs. 2 in Geltung, soweit sie diesem Gesetz nicht widersprechen.

5. (5)Alle 6ffentlichen StralRen, die im Grundbuch ein eigenes Grundstick bilden und nicht innert finf Jahren nach
Inkrafttreten des Gesetzes, LGBI.Nr. 8/1969, zu Landesstral3en oder GemeindestraRen erklart wurden oder
hinsichtlich welcher innert dieser Frist nicht ein anderer StraRBenerhalter die Einverleibung seines Eigentums
begehrt hat, sind GemeindestralRen. Die Erhaltung solcher GemeindestralRen obliegt jedoch, soweit die
Gemeindevertretung nicht etwas anderes verfligt, den nach bisheriger Regelung oder Ubung dazu Verpflichteten.
Ebenso richtet sich der Gemeingebrauch, soweit die Gemeindevertretung nicht etwas anderes verfigt, nach dem
bisherigen Umfang. Der 8 20 Abs. 9 findet auf solche GemeindestraBen sinngemal3 Anwendung.

6. (6)Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes, LGBI.Nr. 8/1969, bestehende Sondergebrauchsrechte € 3 in der
Fassung LGBI.Nr. 8/1969) an 6ffentlichen Stral3en bleiben soweit in Geltung, als sie nach diesem Gesetz neu
begrindet werden hatten konnen.

7. (7)Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes, LGBI.Nr. 8/1969, bestehende Privatrechte an 6ffentlichen
StralRen, die nach dem Gesetz, LGBI.Nr. 8/1969, nicht hatten neu begriindet werden kénnen, sind aufgehoben.
Die erforderlichen grundbucherlichen Eintragungen sind auf Antrag der Behorde vorzunehmen.

*) Fassung LGBI.Nr. 51/2024

In Kraft seit 10.08.2024 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/v-strg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/v-strg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/v-strg/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/v-strg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/v-strg/paragraf/25
https://www.jusline.at/gesetz/v-strg/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/v-strg/paragraf/3
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=51/2024&Bundesland=Vorarlberg&BundeslandDefault=Vorarlberg&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 63 V-StrG
	V-StrG - Straßengesetz


